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Vedassungsrechtliche Dimensionen 
der Welthandels organisation 
I. Teil: Entkoppelung von Recht 
und Politik::' 

Das WTO-Recht locken das Band zwischen Recht und Politik auf ebenso ein­
malige wie problem4lische Weise. Der erste Teil des &itrttgs gehl in kritischer 
Absicht den einzelnen Aspekten dieser Lockerung in der Tradition der Verfas­
sungslehre rldch und präsentiert tLzzu umrale BereIche des WTO-Rechts, insbe­
sondere das Streitschlichtungsverjahren. Der 7.weite Teil hingegen wird in kon­
struktiver Absicht zunächst verschiedene Strategien des Umgangs mir dieser 
Enlkoppelung erarbeiten. Es werden dann in der Konkretisierung des Modells 
koordinierter Interdependenz Interprel4tionen des ~VTO-Rechts vorgeschlagen, 
die - zumeist an das WTO-Bemfungsgremium anknüpfend - dem Grunddi­
lemrruJ der WTO begegnen. Abschließend wird gezeIgt, wie sieb hierin eine 
innovative Realisierung des demokratischen Prinzips in der globalisierten Welt­
wirtschaft abzuzeichnen beginnt. 

Die Red. 

1. Einleitung 

Recht und PoliLik sind - so eine Kernaussage zeitgenössischen Vedassungsdenkens­
unterschiedliche und zu trennende soziale Phänomene, die jedoch in enger Wech­
selwirkung stehen.' Es ist eine der großen verfassungstheoretischen Leistungen, die 
Gleichzeitigkeit von Trennung und Verknüpfung begrifflich gefaßt und in juristi­
schen Institutionen stabilisiert zu haben. Der dabei herrschende Ansatz firmiert als 
Gewaltemeilungslehre und unterscheidet zentralisierte parlamentarische Gesetzge­
bung, exekutiven Vollzug und gerichtliche Kontrolle. Diese drei Gewalten werden oft 
sogar als instirutionel!e Grundlage einer voll entwickelten Rechtsordnung begriffen. L 

Der weitgehende Mangel emsprechender Institutionen auf internationaler Ebene galt 
vielen als Beleg für die zweifelhafre RechtsquaJität des VOlkcrrechts.J 

" Gekürzte. aber lortentwickelte deutsche F.sS\Jng eine; Arrikels, der im M"" PI.nck Ycorboo k 01 Un;,«! 
Na,ions Law s (1001) er<cheint. Meine~ Mllarbeilem feh Arndr, Jurgcn Basl., Eric PickeIl., Uwe 
S.ubttlkh und h~ Weyhknuhl·Diehl d."kc ich für wertvolle Unterstü'1:ung, meinen Kollegen Michael 
Do.he und Pelms C. M.vroidis für wertVolle Krink . Der Beilrag ~nlS<.and im JUhmen des DFG xhwc,· 
punktprogrnmms -Regieren in der Europaischen Union« umer der Leirung von Be .. e Kohler-Koch: cin 
wäquate' Vcrsündnis der Cliropcan govemance i" nur unter Berucksich,igung der gwba! gO'!lern4nCf' 
möglich. 

1 So die m.i,ten Redu· und Verf"',ungstheoricn, siehe E.· Iv. BockeT/IOrde. F.ntstehung und WAndel d<> 
Rcehusl3alSbegrif/s, in: deTS., Recht, Sl»l., Fr{'iheil., '99', '4; H.; M. L.l>lIgh!in, Public WW .nd T>oli';<.dl 
1'l>eo'1, '99', ,}S f. 

L J. L(J(k~, The Se<:ond Trolli,e of Govemmcnl., ! 690, eh,p. XII L; G. d. Vngolllni, Dirino cOSliruzion.lc 
comparuo, S. Auf!. '999, J.l6 f.; ~i"geh.nde Analyse bei H. Seiler, Gewaltenteilung: Allgemeine Grund. 
lagen und "hwei~eri"he Au'gest>ltung, '994· 

) W. Oraf V'lzlh"m. neg,;/!, Ge"hichte und Quellen des Völkcrr"ch", in: W. Gr,,' VilZlhum (H"g.), 
V"lkcrrecht, ! 997, ~ r. 
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Seit dem 2. Weltkrieg haben sich im Zuge eines wachsenden Bedürfnisses nach 
internationaler Zusammenarbeit eine Reihe völkerrechtlicher Institutionen entwik­
kelt, die Elemente ~enlralisierter Rcchtsetzung, exekutiven Vollzugs oder gerichtli­
cher Kontrolle aufwejsen.~ Diese Institutionen kopieren jedoch nicht einfach staat­
liche Organis;ltionsformen und Verfahren. Vielmehr bilden sich neue und bisweilen 

verblüffende, ja gar Besorgnis erregende Institutionen aus. in denen Rechtund Polirik 
zu neuen Formen der Trennung und Wechselwirkung finden. 
Ein vorzügliches Beispiel bieten die Welthanddsorganisation (WTO) und ihr Recht, 
welches - ganz unabhängig von der Frage seiner unminelbaren Anwendbarkeit durch 
staatliche Gerichte und Behörden! - von erheblicher Bedeutung für weite Bereiche 
der Rechtsordnungen der WTO-Mitglieder ist, da es das Recht der Mitglieder in 
zahlreichen Fragen überlagen und das Potential zu erheblichen inhaltlichen Kon­
tliklen hal.6 Das WTO-Recht wird zudem bisweilen als fnSlrumenr gesehen, das 
privace Freiheitsräume gegenüber politisch verantwortlichen Institutionen ab­
schirmt, was zu tiefgreifenden Auswirkungen und unter Umständen sogar substan­
tiellen Einbußen .an demokratischer Selbstbestimmung (iJhrte.! Nicht wenige inter­
pretieren das wrO-Recht als dercgulierendes Regelwerk, das privaten Akteuren 
neue Möglichkeiten bietet., eigene Rechtsregime auszubi\dcn.i Derartige private 
Regime erfüllen zwar einige Haupt(unktionen des Rechts; insbesondere stabilisieren 

sie normative Erw.anungen und bieten Konflikrlösungen. Aufgrund ihrer N ~tur 
greifen sie allerdings oft zu kurz bei der Berücksichtigung öffentlicher Interessen 
und der Interessen berroffener Dritter. Ein ähnliches Verständnis formulieren jene. 
welche das WTO-Recht als Instrument neo-liberaler Globalisierung begreifen'? 

4 H. Schtrmm/N. Blokker, In.crn •• iomllnstitUlional Law, J . Aufl. 1995, §§ J 89 H. Durchgehend b""tuw in 
di~scm ß~irr.g GeutzgrbJmg RtthlHl2l1ng. Die .. Glcjchsclzung mag vor dem Hi",ergrund ,,,,,,lichen 
Verias;ungsdenkcns problemarisch erscheinen. <reht doch du Terminus Gesetzgebung meist fur par&.­
m,rtl4nsch~ RechlSerzung. Dennoch s<:h~inl diese Gleichsetzung .ngesichts der Funktion vieler \X'TO· 
VOt"<chrifcen, ~lIgemeine Regelungen niedenulegen, vertre.b ... Auf der tr.nsnationtlen Ebene werden die 
ßegrilfe Gesetzgebung und GerelZgebcr generell jedu rechUelzendcn Körpc=h~1t ~ugeo.dnet. ,db.t 
wenn diese keine parlamentarische Institution isl. vgl. EuGH, Rs. C-,ßo/9), Deu15ehl>.ndlR.ar., Slg. '994. t-
497}, Rdn . 47· 
Dir< i" die derzei, wönl um'tri"en>\c Fr.tgc im wrO· Recht, dnu f' Ecckhout, Th. dome.SI!< leg. I status of 
,he \X'TO Agrefmcm: interconn..:ung legal sys.ems, CMl-Rev. 14 (1997) 1 '; S. Grill", Judici~1 Elllorce­
,biliT)' of WTO Law in ,he European Union. JIEl 1000. +4' f.; A. VOll Bogdandy, Rech15glcichheil, 
Redll5,;cherheit und Subsid.ril.i. i,n transna,;onalen Winsch.luft(:hl, EuZW 1001, J p, J61 ff.; weitere 
N.chwei •• in F n. 100. 

t. Eine gewisse Einseitigkeit des WTO-Rech15 in wichligen Punkten iSl heU!c weitgehend .nerbnnt, vgl. nur 
E.-V Perersmann, From .ncg"ive. tO .positive- integration in .he wrO. CMlRev. J7 (~ooo)" J6). 1)68, 
1}71, ')74; ZUr Au'ein.nderselzung auch die Beiträge von M. Hdf. U% Bcn"lek und u%-H. Rotl> und 
Diskussionen ,uf der J.hreSI.gung 1001 der Deu15chcn Ge'ellsch.f, für Völkerrecht zu -Die Konsoirutio­
""li,ietung der Welth~ndelsordnung., demniichsr in: Berich .. der Dcurschcn Gesdlsch,h für Völkerrecht 
40 ('001). 

7 R. Dahundar/. Anmerkungen zur Glob.li.i"rung, in: U. B"ck (Hrsg.), Perspektiven der Wclrgesellsch3h. 
t 99S, J t. 46 L. na,hde"en beunru higender Vorhersagcda.s, I. Jahrhundert aus Grunden der Global;,i~rung 
e'n Jahrhunden: des Aucoritafismu, w~rd.n konnre; j.-M. G"il,,:nno, From Territofial Communi,i ... 0 

Communlti., of Choiet' Implie3tionJ for Democr.,y, in' W Streek (Hrsg.). lot.rnalion,lc WI!15eh:Jt, 
Mtion.l< Demokralie, '998, 137, I~of.; K Glinthcr, Alles Rich.ig, Rcchuhi<torisches 10urn.I,000. 1)1. 

'4',1+\; D. Rodrik, !-hs GlobaliurioJ1 Gone 100 F .. I. '997.70. 
S}. DfUI, Unmn",lb"c Ao"'endb .. k.i, dos WTO-Rechu in der glob.l.n PrivAtrechtsordnung, "I: B. 

Grass/eid (Jing.), FS W. Fikentscher, 1998. 81l, 84 .;j. Es,,",', Der koopel<uive National,,,, .. im Zelulter 
der Glob.lisierung. in: D. Döring (Hrsg.). Sozi.lsuat in d.r Glob.lisierung. '999. J '7. J H. 1 J7; G. TeIlI",.",. 
Privarrogimcs, Neo-Sponuncs Re<hl und du.le Sozialverfassung in der Wehgcscllsch:J,. in, D. Simon .nd 
M. W.is.s (Hrsg.), )iber lmicorum Spi.os Simicis, '000, 4J7, 4{6. Da, geplante und s .... rk kri.isien:e 
muhil:".rnlc MHltu..rer,,1 Agyumc"t on {nv(um(nt wjrd als Teil di .... s Prozesses der WTO .ngesehen. 
E. AltwtcrlB. Mahnkopf, Gr"nzen de. Glob.lislcrung. Ökonomie. Ökologie und Pol;.ik in der Weh· 
&e<.II,eh.lt.. 4. Auf! . '999. unte, Bezugnahme .uf den Gcncrlldirek.or der WTO Renaro Rugglero. 

9 U. Syand/A. BrunncngriibctlL Srhr"d.,/C. Stock/!'. Wahl. Global Governance. Ahern.uven zur n«lli­
beralen Glohalisierung? 1000. '04; sieh. auch die K rilik dor Org.nisation Public Ci,i.en. L. Wal/dcbl M. 
Sjorza. Wh05. T ... d. OrganisMion I, J 999, J. 1 I 7 ff., wenngleich letztereS Werk ob seinee Ein$eirigkei. und 
wohl gezieh .. Fehlinfonnarioncn bum wisscnsch.folichcn Anspruchen genugl . 
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Die Befürchtungen, die gegenüber der WTO erhoben werden, sind nicht aus der Luft 
gegriffen. Zugleich ist jedoch schwerlich zu bestreiten, daß internationaler Handel 
und internationale Arbeitsteilung im Prinzip nutzbringend sind und eines multila­
teralen Rahmenwerkes bedürfen. lOUm in diesem Dilemma voran zu kommen, macht 
sich dieser Beitrag zur Aufgabe, zunächst im 2. Teil die Problemacik in der Tradition 
der Verfassungstheorie genaucr zu fassen und dann im J. Teil Lösungsvorschläge zu 
unterbreiten. 

JJ. Die Entkoppelung von Recht und Polltik 

1. Prinzipien der Funktionengliederung im WTO-Recht 

Das WTO-Übereinkommen spiegelt die traditionellen konzepcionellen Unterschei­
dungen, wie sie die Staatsrneorie auf der Grundlage der Gewaltemcilungslehre hin­
sichtlich der Funktionen öffentlicher Gewalt entwickelt ~at, überraschend getreu 
wider. Die herrschende Theorie versteht Gesetzgebung, Vollzug und Rechtsprechung 
als die drei hoheirlichen Funkcionen im innerstaatlichen Bereich." Über diese drei -
abschließend verstandenen - inncrstaarlichen Funktionen hinaus wird zuweilen eine 
weitere auswärtige: Funktion postuliert." Art. In \X!TO, der die Aufgaben der WTO 
aufführt, folgt dieser traditioneJlen Unterscheidung und biere! einen erSfen klaren 
Hinweis auf die Entkoppelung von Recht und Politik. 

Arz. !fI\VTO 
(l) Die V/TO erleichzen die Durcl>führung, die V,·rwaltung und die Wirkungsweise dieses 
Übereinkommens lind der mulillaw·alen Handl!/sübereinkommen wwic die Ver,JJirk/ichung 
ihrer Ziele; sie bildet auch den Rahmen für die DrtrchführulIg, die Verwaltung und die Wrr­
kungsweise der plurilateralen Handtlsübereinkommen . 
(2) Die WTO dient als FOTUm für Verband/ungen 7wischen ihren Milgljedem über deren 
multilaterale Handelsbeziehungen in den Bereichen, die im Rahmrn d'7 in den Anlagen dieses 
Übereinkommens ellthaltenen Übere;nkünfze behandelt ·lIJh"den. Die WTO kann auch als 
Forum fiir weitere VerhandJungm zwischen ihrell Mitgliedern über derm multilaterale Han­
delsba:iehlmgen sowie als Rahmen für die Durcbfillmmg der Ergebniue solcher Verhandlllngen 
dienen, wie dies von der MinISterkonferenz belchlossen 'Wird. 
(J) Die WTO verwaltet die in Anlage 2 dieles Oberei'lkommens enthaltene Vereinbarung über 
Regeln und Verfahren zur Beilegung von Strtitigkt:iun (im folgenden als • Vereinbarung über 
Streitbeilegung~ oder .DSU. beZl:icJmet). 
(4) Die WTO 11erwalttL das in Anlage J dltSN Obereinkommens enthaltene Verfahren zur 
Oberprufung der Handelspolilikcn (im folgenden als D TPRM~ bezeichnel). 
(J) Im Interesse einer kohärenten Geswltung der weltweuen wimcha{rspoluischen Entscheir 
dlmgen arbeirel die V/TO g,'gebenenfalls mit dem fnternalionalen Wiihmngsfonds und mil der 
JntemalJonalen Bank für WlI:dcraufbau lind Enrwickl:mg und den mit ihr verbundenen In­
stItutionen zusammen. 

An. UI Abs. I wro betrifft die exekutive, Art. III Abs. 1 wro die gesetzgebende 
und An:. JII Abs. J WTO die rechl5prcchende Funktion . Art. lTr Abs.4 WTO kann 

Zu den vielfältigen A'peklen der GlobJliSlerung X. GUn/her/S. Rannerl"-, R",ht, Kuhurund GeseJischaft 
im Pro'rß der Globali,icrunc, Weme, ReImers Stifrung, Hcf, N'.4, Bad Homburg 1001. 

10 Auch wenn d,<s< Grundlnn.hme manchm.1 besrri".n wird. so ist si. doch w'<scnschaft.!ich se hr gul 

.bgesichen, , ..... die eigentlich< Fr.age jedoch in k.iner Weise b"ncwonet. ZUHeifend S. Ldng<r, G rund­
I~g.n eine, imernalion.len Winsch,fuvcrhssung, '99S, 10: "Die Fugt nach . incr intcm.norulcn Wirt­
schaft5vcrfl"ung iSI mi, dem Hinweis ~ul d", Theorem der kompu·21i,·cn Kosten .al,o ni , hl belnrwonCt, 
,ondern im Grunde erst (sinnvoll) grsldh.< 

I, G.j<lImck, Allgemclne Staatslehre. J. Au/l . '9,8,6°9 H.; G. Zimmn, Funkuon - Kompe"n< - L~gllin,a· 
tion' GeW3l"'nlcilung in der ONnong des Grundgc<eIUS, 1979,3\ If. 

t, Diesc Funktion wirJ 7.umeist als der exekutiven Funktion innewohnend angesehen, Lolke (Fn. 1). Kap. 
XlVi zur Parlamentarisitrung a.ußt!npolilist'her Gewalt R. Wolfrum, Konrrollc der <1usw;1nigcn Gewalt, 
VVDStRL 56 (1996), 3g ff. 
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als eine neue Strategie der Durchselzung gesehen werden," die Elemente der Exe­
kutive und Judikacive miteinander verbinder, und Art. m Abs. 5 WTO betrifft die 
Außenbeziehungen. 
Eine nähere Analyse von An. I1I WTO deckt die eigenriimliche Beziehung zwischen 
Politik und Recht in der WTO auf. Hinsichtlich der Rechtsetwng soll die WTO (nur) 
"ein Verhandlungsforum bereitsrellen« (ArL. Hf Abs. 2), mit Blick auf die exekutive 
Funktion soll sie (nur) "die UmsetLung, Handhabung und Ausführung erleichtern« 
(Art. m Abs. 1). Danach dient das wrO-Übereinkommen gerade nicht der !nsritu­
tionalisierung aUtOllOmer politischer Prozesse. In ihrer offiziellen (Web)Darsteliung 
unterstreicht die Organisation - ihrer schmalen Legitimationsbasis bewußt - ihre nur 
dienende Rolle bei diesen Funktionen als eine ,.members-driven institution«. '< Damit 
unrerscheidet sie sich von InStitutionen wie dem TWF, der - wegen der weit größeren 
Handlungsautonomie des IWF-Exekurivdirektoriums - als »insritution driven« ver­
standen werden kann . 
Das Bild verändert sich völlig im Bereich der Rechtsprechung.'! Art. III Abs. 3 WTO 
bestimmt, daß die WTO die Streitbeilcgungsvereinbarung (Dispute Senlement Un­
derstanding, im folgenden DSU) »verwalten« soll. Danach hat die wro eine eigen­
ständige Rechtsprechungsfunktion;'~ sie ist nicht darauf beschränkt, ;jls ein bloßes 
Forum die entsprechende Tätigkeit der Mitglieder zu erleichtern. Diese Eigenstän­
digkeit ist nicht lediglich formaler, sondern vielmehr substantieller Natur. Dies sei an 
drei herausragenden Elementen aufgeze.igt. 
Erstens ist ein gerichtliches Verfahren nach An. 6 Abs. I DSU nicht von der Zustim­
mung des verklagten Mitglieds abhängig. Zweirens obliegt: gern. An. 8 Abs.6 DSU 
und An. B Abs. 7 DSU die Nominierung der Mitglieder des Streitbeilegungs-Pallc!s 
dem Sekretariat. Da in der kJeinen Welt des inrernarionalen Winschaftsrechts die 
einschlägigen Positionen der als Panelist.en in Frage kommenden Experten häufig 
mehr oder weniger bekannt sind, '7 verschafft diese Zuständigkeit dem Sekretariat 
eine erhebliche Einflußmöglichkeit auf die Entwicklung des Rechts. Es ist auch 
bekannt, daß die (zulässige) technische Unterstützung der Panel-Mitglieder durch 
das wrO-Sekretariat nicht selten zur Folge hat, daß der Abschlußberieht weitgehend 
durch das Sekretariat geprägt ist. ,8 Besonders bedeutsam ist jedoch drittens, daß eine 
unterlegene Partei es nicht verhindern kann, daß der Bericht eines Streitbcilegungs-

'> M. 801he, Neue und ahe Konupre der DurchselZung des Hum~ni,:i"n Volkerrechts. in: V. E.pping 
(Hrsg·l. PS Krlllt 'plert, '000, ~J, 37 If.; T. Maya,,"", To...,,,,d, .. Proeedu .. 1 L~", o( C<>mpliance Control in 
Inrernational Environment.1 ReI:tlions. Z.oRV S6 (t996), 696. 707. Di~se S,ralcgic i" eine ,p"zifische und 
recht erfolGreiche Vorgehens..,.i,e im intern" ,onalcn Re'Ch~ um RechlSgehors.1m ohne 2cnIJaJisiertc 
Zwangsmaßnahmen zu erreichen. 

14 hllp;/JwwW..wto.org/eng\i)hJ.he .... o3Jwh~t.i._c .. omi._e .. omol-".hlm •• In (acl: ;r's the governmcnts 
who dictat. ro th. wrO .• Es h"ndel! sich um eine eher kleine Organ isation mil .tw. SOO M,"rbeitern 
im Sekremnat., d.won aber ~ngebhch die Hilfle Juristen. Die Weltbank hi ngegen verfügt iJber mehr .1, 
'0.000 Milarbeitcr. 

J S Zum Streilbeilegungsveri. hren F. Fclteurto/? Va" den BOHe"e , rh. DISpute Serrltm~n, System 01 ,he 
World Trade O rgani zarion, in: N . BlokkerJH. Schermers (H "g.), Prolifention of Inlern.tional Org.niza­
,ions, 1001,197; R. Hudec. The NeIN WTO Dispute Scnlem<nt Procedurt, Minne.otaJournal o( Globll 
Trade 8 (1999l. t; P C M"vyoidi,ID. Pa/md"", Di,pUte Stlllemcnt in Ih~ WoridTradeOf);~niutlOn, '999; 
E.-U. Petcrsm4nn. Th. GATfI\VfO Dispute Settlement System. t997; vergleichend R. KcohandA. 
MOT/1()(Slk/A.-M. S/4"gbrer. Lecalized Dispute Resolution, Imernationa.l Organization l~ (1000), 457; A. 
Zlegl€', Scopc .nd Funetion 01 lhe WfO AppellaI< System: Wh,t FUlure .her thc Millenium Round, Max 
Plane!< UNYB 3 (1999), 4J9 Ii. 

t6 0 .. WTO·R",h, spricht - wohl aus Rucksich, >ur den .nlerjkani,chen Kongreß - An keiner S(CII~ von 
-Gericht" oder 'Rcc~LSpre'Chung". Angesichts der Gestalt. die die S .. cithcilegungsorg>ne und ihr Ver­
fahrtn in~wi"hen gewonnen h,ben. '" d,ese n<7.eichnung jedoch gerechtfertigt. 

17 Es wird ~u jedem Streitfall ein eigenes P.nd ins Leben g('rulen, während da< Berufung,gremium ein 
"'ndiges und fe" besetztes Org.n ist., An. 6, S, '7 Ab, . I DSU. 

,8 J. Weiln, The Rul. o( Lawyers and the Echos of Diploma,,, ReOeclions in rhe In,emal and E.tcrn.1 
Legltim.cy 01 \VfO Dispute Settlement, l-Iu,,,rd Jew ;\·Ioon .. Working roper ~/oo. 
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organs zur rechtsfärmigen Entscheidung der wro wird, es sei denn, sie vermag einen 
ablehnenden Konsens der WTO-Mitglieder (einschließlich der obsiegenden Partei!) 
herbeizuführen. Dies ergibt sich aus Are. 16 Abs.4 und Art. 17 Abs. 14 DSU, den 
vielleicht wichtigsten Vorschriften des ganzen Marrakesch-Protokolls. 

Art. Tl Abs. T4 DSV 
Ein Bericht de, Berufungsgremiums wird vom DSB angenommen U/ld '11011 den Streilparleien 
bedingungslos übernommen, sofN"n dd5 DSB nicht innerhalb von dreißig Tdgen ndch Verreillmg 
des Bericht5 an die Mi/glieder dJ/rcb Konsens beschließt, den Beril:bl des Bemfungsgreml:ums 
nicht anzunehme-n. Dieses AnrlJ1hmever[ahren /;ißt das Recht der Mitglieder auf Äußerung ihrer 
AuffMsungen über einen B~richl des Berufungsgremiums unberührt. 

Auch wenn formal die screitschlichtende und rechtsprechende Entscheidung in der 
Verantwortung eines aus den Vertretern der wrO-Mir.glieder zusammengesetzten 
politischen Organs verbleibt, besteht dennoch aufgrund des Prinzips vom »umge­
kehrten Konsens« kaum ein Zugriff auf eine Entscheidung, so daß die Berichte in der 
Sache Urteile sind. Aus diesem Grund können die formal nur berichtenden Institu­
tionen (Streitbeilegungs-Panel und Berufungsgremium (Appellate Body)) als unab­
hängige rechtsprechende Organe angesehen werden.'? Mit der wro wurde ein 
Recheskorpus geschaffen,'° der obligatorisch von unabhängigen gerichtsfärmigen 
Organen angewandt wird." 
Das Recht einiger Mitglieder verstärkt die eigenständige Entwicklung des wro­
Slreirbeilegungssystems durch die Einbe7.iehung Privater. Zwar können gern. An. 1 

Abs. I, Art. 10 Abs. 2 DSU nur Staaten Partei vor den WTO-Streitbeilegungsorganen 
sein." Einige interne Rechtsbestimmungen geben Privatunternehmen jedoch gewich­
tige Einflußmäglichkeiten auf die Eröffnung und Durchführung eines Streitverfah­
rens. Die wichtigsten Bestimmungen finden sich in Section 301 des U. S. Trade Ace 
1974" und in der Handelshemmnisverordnung der EU.'· Diese Normen stärken das 
WTO-Streitbeilegungwenahren, da der Mitgliedstaat nicht mehr frei bestimmen 
kann, ob ein Fall zur wro gebracht wird oder nicht. Der Streitfalljapan - Mea5ures 
Affecting Consumer Photographic Film and Paper, besser bekannt als KaJak/Fuji, 
zeigt als Beisp ie! anschau I ich, wer hi nter den staatlichen Parteien im Suei tbeilegungs­
verfahren steht. 's 

Zusanunenfassend sei festgehalten, daß das WTO-Übereinkommen sich zwar be­
grifllich an die herkömmliche Gewaltemeilung anlehnt, jedoch eine Organisation 
etabliert, die lediglich eine dieser Gewalten ausübe. Dies erzeugt eine Spannung, denn 
die tradieionelle Lehre geht stets vom Vorliegen aller drei Gewalten (Funktionen) aus. 
Diese Spannung erscheint nur auf den ersten Blick als nicht dramatisch, weil das 
WTO-Recht einem weiteren Axiom des herkömmlichen Gewaltenteilungsprinzips 

19 Vgl. auch Art. S Abs. 9. S Abs. J I, I J und J 7 Abs. 7 DSU. 
10 Der Begriff .Rcchtskorpus. 5L~n .Rcchuordnung. oder ,.Re..:htssysrem. unterslr~ichl, daß das \\1TO­

Recht zum in!ern:uioM!en öffentlichen R~h, gehört, ,i~h ihm gegenuber .150 nicht - wie cl.,. Rech! der 
Europäischen Union - ver;elbnandigl haI, vgL Berich! des ~uufungsgremiurru VOm 10. M"; '996, Wfl 
DS l/9, Unitcd Slllle, - StandArds for Rcform"Ltud nnd CtmvcntiOndl G4Iolme, '7; MA'.JYOId'fIPalmeleT 
(Fn. 1\), 36. Zu frun,ren Tendenun, das GATI als eigene Redlsordnung zU vcmc~~n, "gI. W Benedek, 
Die Rechtsordnung des GA TI aus volkerrecnt!icher Sich" '990. 

21 Zum GeriehLScnarakter R. Uerprrumn, !ntcm1lion.1e. Verlassungsreclu, J2 '001, S6\, \69. 
21 Zu den B<tcilig!cn n;:her 8. fan,,,,,. Die Ro!le der Privatwiruchaft im Strell.>chlichrung.werfahren der 

WTO, ZEuS J (~oo<», )93 I., ('9\ (t). 
'3 Näher M. NrtteJheim, Sec. JOI o( [he Trade Ac! o( !974, in: E. Gr.bitz/A. von Bogdandy (HNg.), U. s. 

Trade Bamm. A Legal Analy,,,. '99', 3Hff. 
'4 VO (EG) Nr. )1&6/94 des R.,e. vom H. 12·94, ABI. FG '994 L 41. J; eine ausführliche Am!ysc bei M. 

Brondul'5lN. ),hNelu, Thc EU Trade Bornen Regub!ion Comes 01 Age. in: A. vOn Bogdandy/P. C. 
Ma'·toidi.slY. Men)' (Hr:sg.), Europcan Integra,ion .. nd Internllion.! Co-oper"ion. Studies in Honour of 
CLaus-DiC!er Ehlonnann (erscheint demnöch", Klu<Ver La", Interna!ional). 

lJ P~ncl·Bericht vom J I. Morz 199&, wr /DS .j4/R. j.tpan - Me<J;1<Tes AfJrcling COIHUmey Pholographic 
Film and Paper. 
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folgt: der unpolitischen und deduktiven Natur richterlicher Slfeitentscheidung. Nach 
herkömmlichem Verständnis ist die Rechtsprechung unpolitisch. Es sieht auf der 
einen Seite den politischen Prozeß, der nach seiner Logik von Macht und Interessen in 
das (rationalisierende) Gesetzgebungsverfahren (mit seinen spezifischen Anforde­
rungen demokratischer Legitimität) mündet und Rechr produziert, das dann nach den 
deduktiven und technischen Grundsätzen der rechtlichen Sphäre auf den Einzelfall 
angewandt wird. Das DSU geht davon aus, daß es möglich ist, die rcchtsprechenden 
Organe auf die deduktiven und technischen Regeln rechtlicher Begründung zu 
verpflichten und die Entwicklung des Rechrs dem politischen Prozeß zu überlassen. 
An. 3 Abs. 1 DSU forden die Streitbeilegungsorgane auf, "die geltenden Bestim­
mungen dieser Übereinkommen im Einklang mit den herkömmlichen Regeln der 
Auslegung des Völkerrechts zu klären«, und es hält ausdrücklich fest, daß die 
Empfehlungen und Encscheidungen "die ( ... ) Recl\cc und Pllicbten weder ergänzen 
noch einschränken ~ können. Möglicherweise beruht die Ausgestaltung von Art. 3 
Abs. z DSU auf den Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EuGH und dem 
Willen, eine ähnliche Entwicklung vermeiden zu wollen. Ob dies mehr zu sein 
vermag als Wunschdenken, bleibt zu erönern. 

2. Völkerrechtliche Verträge als defizitäre Rechtsetzung 

1m Vergleich zu den herkömmlichen Formen internationaler Gerichtsbarkeit stellt 
die WTO einen enormen Schritt in Richtung auf eine effiziente internationale Aus­
übung öffentlicher Funktionen dar. Bei der Rechtsetzung wird hingegen kein ver­
gleichbarer Schritt getan. Obwohl das WTO-Recht einen nahezu kontinuierlichen 
Prozeß der Rechtsetzung vorsieht:6 ist die regelmäßige Situation doch so, daß die 
entsprechenden RechtSakte nicht durch die wrO-Organe erlassen werden können. 
An keiner Stelle des WTO-Übereinkommens (oder in einem der anderen Überein­
kommen, die Art. n Abs. 2-4 WTO erwähnt) (indet sich eine ausdrückliche Er­
mächtigung zur Rcchtserzung. Hierin besteht einer der Hauptunterschiede zur 
Europäischen Union, in der die Gesetzgebung eine Hauptaufgabe ist. Gemäß Art. IJI 
Abs. 1 WTO stellt die WTO lediglich ein Forum für Verhandlungen zwischen ihren 
Mitgliedern bereir. Es besteht somit zwar eine Zuständigkeit, Verhandlungen zu 
organisieren, aber keine Ermächtigung, bestehende Vorschriften auf dem Gebiet 
des internationalen Winschaftsrechts abzuändern oder neue zu erlaßen. Der Erlaß 
erfordert die nationale Ratifikation neuer Übereinkommen, die zumeist das Ergebnis 
komplexer, mühsamer und langwieriger Verhandlungsrunden sind, von denen die 
Uruguay-Runde die letzte war. Oie einschlägigen Verfahren leg1 zum Teil das Ver­
tragsänderungsverfahren in Art. X wro nieder. Die Ausweit\lng des mO-Rechts 
durch neue Übereinkünfte erfolgt hingegen nach den allgemeinen Regeln über die 
Vereinbarung internationaler Verträge.' 7 In beiden Fällen ist die Zustimmung der 
Mitglieder- üblicherweise nach der parlamentarischen Billigung - unerl:ißlich.'~ 

,6 Si.ho z. B. An. XIX GATS; zU difsen !ogen,nnl~n .buih·'n "gend",. D. B4,.,", Die GATS '000' Ver· 
nandlungen zur Liberalisierung des inlorn,rion.!en Dierutkisnmg,handel" ZEuS ) (I~O), '7J, ,So. 

'7 }. }4LkwT/, The Wor!d Tr,d. Org.niul ion. Constirullon ~nd Ju,.;'prudcncc, '998, 41 11. 
,8 In der EU bediirlen h~nddspolitische EntScheidungen hingegen keiner p"l"",entanschen Zustimmung: 

An.. 1)3 Ab,.). A rL)oo Abs. ) EG. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-3-264 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 09.03.2026, 22:39:56. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-3-264


27° a. Völkerrechtliche ÜbeYeinkommen und demokratisches Prinzip 

Die Nachteile dieser Form der Rechtseczung sind bekannt'9. Im Hinblick auf das 
demokratische Prinzip ist eine Rechtsetzung durch internationale Verträge in stati­
scher und mehr noch in dyn~mischer Hinsicht problematisch. Aus der statischen 
Perspcklive ist zwar die nationale (und damit zumeist auch demokraLische lO

) Legi­
timität durch die parlamentarische Zustimmung formal gewährleistet, der Inhale des 
Rechts wird jedoch in diplomatischen Verhandlungen festgelegt. Eine offene: gesell­
schaftliche Auseinandersetzung, die die Vereinbarungen beeinflussen könnte, we­
sentliches Elemem demokratischer Legitimilät nach den meisten theoretischen Ver­
ständnissen,!' ist praktisch kaum möglich.}' Die Amonomie der gubernativ-admini­
strativen Eliten ist somit weir größer als im nationalen politischen Prozeß.IJ 
Diese grundsätzJichc Problematik internationaler Verhandlungen tntt im Bereich der 

WTO in verschärfter Form auf. Das GAlT 1947 und die WIO gehören zu den 
intransparentesten internationalen Organisationen, und dieser Umsrand gilt oft als 
lnstrumen(, welches die tendenziell liberalisierungsfreudigen Verhandlungsdelega­
tionen gegenüber der Einflußnahme von Seiten anderer nationaler [meressen ab­

schirmr. J4 Darüber hinaus zeigen nationale Parlamente, mit Ausnahme des US­
Kongresses, eine weit größere FolgcbereirschafL bei Regierungsvorschlägen, wenn 
diese dem Abschluß internationaler Vereinbarungen dienen, als wenn sie die interne 
Gesetzgebung betreffen; dies alles schwächt die demokratische, auf das n~tjonale 
Parlamcnc zurückgehende ,.Legitimationsketle".jj Wie die Diskussionen über die 
Rolle der nationalen Parlamente im Gesetzgebungsverfahren der Europäischen 
Union klar gezeigt haben, gibt es auch nur wenig Möglichkeiten, den Einfluß 
nationaler Parlamente il) transnationalen Verhandlungen zu verbessernY 
Darüber hinaus schwächt der Mangel an Wissen über die WTO die legitimierende 
Kraft der nationalen Rati(ikation.JohnJackso71 konSlatiert, daß die Implikatione.n des 
WTO-Reehrs von keiner Regierung, die ihm zustimmte, vollständig verstanden 

wurdenY Dies ist besonders kritisch, weil, so Jackson, die Übereinkunft potentiell 

tiefgreifende Auswirkungen auf Wohlstand und Beruf von Milliarden von Bürgern 
hat. ls Um die juristische Tiefenwirkung zu ermessen, muß weiter Art. XVI Abs. 4 

WIO berücksichtigt werden, der zur Anpassung des internen Rechts an WTO-Recht 
verpfliehter. Dies hat, unabhängig von möglichen direkten Auswirkungen des WTO­
Rechts, einen riefgrei(enden Einfluß auf die Rechtsordnungen der Mitglieder. 
Noeh kritischer steht es um das demokratische Prinzip in einer dynamischen Be-

19 M. Kr"i~.ki, Demo,r ... i, Legitimacy .nd ConslilUlion, l P~rspC<:tive1 of """IO La"". H J. W. T. J (!001). 
,67. 171 f(. Speziell ~Uf US-amcrik ..... ischcn Debant}. J .. cltfon. Thc Grell '~9 .. Sove~igncy Deb,,,: 
LJn;lcd Sta'es Accep .. nce "nd fmplcm<nla,;on 01 Ih. UrubU"Y Ro und R"suJ<S, Columbia Journ.1 01 
Transn,tion,l Law )6 ('997), J!7. 

JO M .. ne Argumen'atio n b, .... icht sich nur ,\ufWTO.Mitglicdn,deren st~atlicheSlrukruren .Isdcmokr.uisch 
lnge .. hen werden können. Für .Burger. die unrcr 'Ulorirär~n ROßimen leben , be<i.rI dieses Problem ~ner 
eigenen Untersuchung. 

J I BVcnGE S9, I H, 18s· 
Jl Hinsichtlich der Bemebungen, di e Bdciligung von NGO. in du Arbei{ der wro zu fordern. G. 

M"'a:aHII' l'cdmen. Js ,h, WTO Open .ncl Transp .. ent? lJ J. W. T. I (1999). j. 

H E· W BÖi:kenforde. Die Zukunfl polllischer AUlOnomie. in : dus., Staat - Na,ion - Europ., 1999. IO~ Ir.; M. 
Ziim, Regiercn jenseits des Nalion.lsLa,\ls, '998,.)) 11., H71f. 

J4 }. Gol.tbttini L. /./4rllll, leg. Jiz",ion, Tr.dc Lib.nlizolion •• nd Domcstic Politi, .. [n«rnulon.1 Org,ni· 
za,ion 14 (lOOO), 6o}, 6\1 . 

JS M. Hilf/M. ~'"ß. Vtl-fassungsfragen I~bcnsmiuclrech";cher Norm ierung, ZLR 1997, l89. 29~, 297· 
)6 P. NorlO~, N.nonal P>.rli"m.ms .nd lhe Europ •• n Union: where ro from here. in : P. CraJglc. Harlo", 

(Hrsg.). L.wmak'ng in .he Europe"" Umon, '998, '09; ~ur Rolle von Parl~mcn,cn in interna,ion.len 
Vcn""gsvc ... h,ndlungen S. l?iesenfeldl F. Abbau (I-Irsg.), p .• rli,men,.ry P.niciploon in ,h. M.king and 
Oper.uian 01 Trealje~: A C(}mpu."ivc SlUdy. '99~. 

)7 }Mk,on (Fn . '7) . . H. ähnlich. I und '00. 
J8 }acbon (Fn . 17). S'; ebenso Gold,uinl Martin (F n. H)., 60\ . 
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trachrung. Im z.eitgenössischen Verfassungsstaat bedeutet Recht positives Recht. J9 

Das wesentliche Charakteristikum der Positivität ist der Zugriff und die Veram­
wonliehkeit der Legislative für dieses Reeht:'o Das Recht wird durch die Gesetzgeber 
selbst erlassen oder aber ist zumindest - in den Fälltn des Common Law oder anderen 
Fällen richterlicher Reehts(onbildung - unter ihrer Verantwortung, da die Legislative 
jederzeit intervenieren kann. um eine Rechtslage. die aus der rechtsfonbildenden 
Tätigkeit der Gerichte resultiert, zu korrigierenY Diese Positivität des Rechts ist cin 
wichtiger Aspekt demokratischer Souveränicät: 1n demokratischen Gesellschaften 
kann die Mehrheit, üblicherweise als ein durch die gewählte Regierung organisiertes 
einheitliches Subjekt verstanden, jederzeit in die Rechtsordnung eingreifen und sie 
verändernY Unter allen Verfassungsordnungen ist dabei die Winschaft Gegensund 
von Vorschriften, die durch einfache parlamentarische Mehrheit oder gar delegierte 
Rcchcsetzung (Rechtsverordnungen) erlassen werden können: Die Möglichkeit 
schnellen Eingreifens ist sogar ein verfassungsrechdiches Prinzip der Ausgestaltung 
der Rechtsetzungsverfahren.~) 
Das wrO-Recht untergräbt diese Positivieät des Rechcs. Ist eine völkerrechtliche 
Vereinbarung in Krafl, so ist sie dem politischen Zugriff weitgehend entzogen - zwar 
nicht normativ, aber in praktischer Hinsicht. Obwohl die internationale Recht­
setzung das demokratische Prinzip insoweit respektiert, als die Verträge - o(t mit 
parlamentarischer Billigung - durch ihrcrseics demokratisch gewählte Regierungen 
ausgehandelt und abgeschlossen werden, verändert es gänzlich die Beziehung zwi­
schen Recht und Politik. Mit der Zustimmung zum wrO-Recht stellt die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt bestehende parlamentarische Mehrheit ihre Entscheidung 
weitgehend außerhalb der Reichweite jeglicher neuen späteren Mehrheit.4' Diese 
Encscheidung ist im Fall des WTO-Rechcs besonders einschneidend. weü »korrigie­
rende« nationale Maßnahmen im Sinne selekti"er Nichtbeachtung aufgrund der 
obligatorischen wrO-Screjtbeilegung unter hohem Risiko stehen. Sicherlich ist 
die demokratische Souveränität neuer Mehrheiten durch das Recht des Austrins, 
An. XV wro, in gewissem Umfang gewahrt. Dennoch stütZt dieses Recht die 
demokratische Legitimität aber in ähnlich unzulänglicher Weise, wie das Recht des 
Einzelnen zur Emigration die Legitimität eines Staates sriitzt.~5 Es kann kaum als 
ausreichend angesehen werden, da es in der Regel keine realistische Wahlmöglichkeit 
darstellt. 
Man ist versucht einzuwenden, d~ sich diese Einschränkung demokratischer Selbst­
bestimmung zwangsläufig durch die Notwendigkeit intewationaler, auf Verträgen 
basierender Kooperation ergibt. Dieses Argument kann die Form annehmen, daß 

39 G. W F. H'ge/, Grundlinien der Philosophie d .. Rechts. 1811 ('970). §3. 
40 E.. W Böckmfordr, Demoku,ieal, V~rf",ungsprinzip, in, ders., S,O'I, Verfassung, Demokr.uie, '991, ,89. 

p2. 
4' Zu, spezifischen SiNnion unee, dem Common Law P. Ali)'ah/R. Summtr<, Form .. nd SubsWlce in 

Anglo-Americ,"l~w, 1,991, 141 H. 
4' .A. !Jon Bogdandy. Gubern3uve Re<:htsetzung, 2000, }! ff. 
H Deuillierr M. Hilf/M. Reuß. Verfassungslragen lebensmilldrochrlichu Normierung, ZLR '997 •• 89, 

190ff.; R. Schmidt , Sc:utlich. Veramwonung NI die Wirtschaft .. in: J. hensee/P. Kirchhof (!-:lrsg.). 
H.ndbuch des SI:utsrechcs der Bundesrepublik Deutschland, Bd. Ill, 1988. § 8 J ; für die Winsch.ruver­
{astung in Deutschl.nd und der Europä.iscOcn Union vgl. D. G.,be-r, bw.nd Compelillon in TwcnUClh 
Ccntury Europ~, '998,1)'/(. 

~4 K. AbbotUD. Snid..l. H.rd .nd Solt L1W in Intema,;onal Govern.nce, In,erMuon~1 Organiza'ion 14 
(2000), 421 fr. (~J9);). Go/d,uin/M. Kahler/R . Keoh"ne/A. S/aughur, Introducrion: Lcgalization 2nd 
World Poli,ic,. Imemarion.1 OrganizOIion 54 (2000), JRs Ir. "e""ehen dies .1, .lIgcmcine politische 
StTltegie. 

4! ArT. I J Ab. .• der Allgemeinen Erkl.rung der M~nschenrechte VOn '948, ArT. , 2 Ab,. , des Internatio­
n.len Pakts tiber bürgerliche und poli,ische Rechte yon 1966, Art. 1 Ab, .• cl.., ZusalZpro,okolis N,. 4 der 
Europ",ochen Kom'eotion zum Schutz der Menschenrechte und G rundlreihe; .. n; vgl.l'. Weu/ A . Zimmer· 
rnd"", EmIgration. in : R. Bcmhanlt (Hrsg.), Eneydopedia 01 Public Intem~,ion.l Low, Bd. n, '991.74. 
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diese Einschränkung, als dem internationalen Recht notwendig innewohnend. ge­
nerell akzeptiert wird . Notwendigkeit und Zwangsläufigkeit sind aber nonnativ 

wenig überzeugende Gründe, da sie dem Prinzip der Freiheit widersprechen . 
Mehr noch: Es iSl zu berücksichtigen, daß das WTO-Recht die demokratische 
Selbsrbesrimmung weit mehr als die meisten anderen internationalen Regelungen 
beeinträchtigt, denn nur wenige internationale Regelungen schränken die interne 
Rechtsetzung im wirtschaftlichen Bereich über das Nichtdiskriminierungsverbot 
hinaus ein. Dies gilt selbst im Vergleich zu den meisten Instrumenten des interna­
tionalen Umwe!trechtes, das in vieler Hinsichl die Avantgarde der gLobal governance 
darstellt.46 

Das WTO-Recht stellt einen beispiellosen Schritt in der EmwickJung des internatio­
nalen Wirtschaitsrechls dar, da es weit über das GATI 1947 hinausgehtY Erinnert sei 
nur an die Bedeutung des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte 
des geistigen Eigemums (TRIPs), des Übereinkommens über die Anwendunggesund­

heitspolizeilicher und pflanzenschutzrcchdicher Maßnahmen (SPS), des Überein­
kommens über technische Handelshemmnisse (TBT) , des Übereinkommens über 
Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen und der neuen Verfahren der Streitbei­
legung (DSU). Man kann diese Aussage auch nicht durch Hinweis auf die Verträge 
zur Harmonisierung des Zivilrechts, insbesondere des Internationalen PrivatrechTS 
und des Urheberrechts,4~ in Frage stellen. Der Unterschied zwischen diesen Gebieten 
und dem WTO-Recht liegt zunächst darin, daß diese Reclusgebie(e seltener der 

politischen Intervention bedürfen. Zudem sehen diese Verträge keine zentralisierte 
Rechtsprechung vor, so daß die interne Rechtsordnung die Möglichkeit behält, die 
Instrumente eigenständig forrzuentwickeln.<9 Auch unterdiesem Gesichtspunkt führt 
das WTO-Recht zu einer Verringerung der legislativen Autonomie, weil das TRIPs 

wichtige Verträge aus dem Bereich der Immaterialgüterrechte (geistigen Eigentums) 

in die WTO-Rechtsprechungsmechanismen überführt (Art. 1-39 TRIPs). 

Im Ergebnis kann das Fehlen legislativer Verf~hren im mO-Recht nicht durch 
Hinweis auf die Natur internationalen Rechts zufriedenstcllend gerechtfertigt wer­
den, weil das WTO-Rccht den Spielraum seiner Mitglieder im wirtschaftlichen Be­
reich eng einbindet. Das Problem verschärft sich, wenn man diese Streitfrage aus der 

Perspektive effiz.ienter Rechtsetzung betrachtet. 
Effiziente Rechtsetzung ist ein verfassungsrechtlicher Wert unter den meisten Ver­
fassungen. 'o Internationale Vertragsverhandlungen, insbesondere solche tendenziell 
globalen Zuschnitts, sind langsam und mühselig, ein Umstand, der besonders pro­
blematisch wird, wenn der fragliche soziale Bereich in einer raschen Entwicklung 
steht, wie es bei der Wirtschaft der Fall ist. Dies birgt die Gefahr, daß eine Regelung 

unangemessen oder anachronistisch wird. Die Urheber der wro haben diese Gefahr 
gesehen, wie sich aus den Bestimmungen ergibt, die eine turnusmäßige Überprüfung 
einer Reihe von Regelungen vorsehen.!' Möglichen Anpassungsnöten können die 
Verfahren des Art. X WTO jedoch nichr genügen . 

46 Dellillien M. BOlh" Environmenr, Devdopmenr, RC.90ur'Cl, H.guc ""domyol rnrernalion.r La"",'''''1 
(im Er~heinen). 

47 Zu den wesentlichen Neuerungen R. Senli. Die neue Welth~ndeiSOtdflung. Ergebnisse d.r Urur,uay · 
Runde, Ch.ncen und Risiken, ORDO 4$ (1994), .101; T. 51011. Die wro, Neue Wehhandclsorg.nimion, 
neue Wchh~nddsordnung. Z.öRV 54 (1994). '41; W. Meng, WJO-Rech, ~Is Sleuerungsmccbanisn1us der 
ncuen Wellhandelsordnung, in : M. K rein/Wo Meng/F. Rode (Hr.g.J. Die neue Wehhlndel.ordnung der 
\VfO, I?1S. ". 

48 Überblick bei G. Kcg.//K. Schurig. lnternltion.le~ Pr;" .. redll, 8. Aufl. '000, 69ff. 
49 KegeUSchurig (Fn. 48), I. 8 fI. 
10 "011 Bogd4ndy (Fn. 4')' 
11 Z. B. legt An. 1 S Ab •. 4 TBT-Ubertinkommen fesI, daß der TBT-Ausschuß .lIe drei Jahre üb.r die 

Umselzung und \Xr,rkungS"Olcis. dieser Vereinbarung benehltn muß. Der erste Btrich, wurde ger~d. 
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Diese Perspektive bringt eine weitere Eigentümlichkeit des WTO-Rechts zu Tage. 
Ungeachtet der Wahrscheinlichkeit legislatorischer Anpassung werden die nationalen 
Souveränit.äten in Art. X WTO stärker respektiert als in der UN-Chana. Während 
eine Modifikation der UN-Charta für alle Mitglieder gilt, wenn sie eine Zwei-Drittel­
Mehrheit der Mitglieder (selbstverständlich einschließlich aller ständigen Mitglieder 
des SicherheiLSrates, An. ! 08, 109 UN -Charta) ratifiziert, so ist dies im WTO-Recht 
nur der Fall, wenn die Neuerung »nicht die Rechte und Pflichten der Mitglieder 
änden~ (An. X Abs. 4 WTO). Im Hinblick auf andere Änderungen kann ein Mitglied 
nicht ohne seine Zustimmung verpflichtet werden (Art. X Abs. 2-3, 5 WTO). Dieser 
Unterschied weist darauf hin, daß das Recht der WTO die reale politische Autonomie 
eines Staates weit mehr beruhrt als die UN-Chana. Während es mit Blick auf die 
inte.rnationale Sicherheit nur wenige l3LSächlich souveräne Staaten gibt, iSl die Auto­
nomie, den nationalen WirLSchaftsprozeß zu regulieren. für viele Staaten real. 

b. Gesetzgebung und richterliche RechtsfoYlbildung 

Die Erforderüchkeit eines leiscungsfahigen demokratischen Gesetzgebers wurde 
bislang aus der Notwendigkeit hergeleitet, gesetzliche Bestimmungen an veränderte 
sozialen Bedingungen, Ängste und Überzeugungen anzupassen. Nunmehr trilt ein 
weite.rer Aspekt hinzu; die Notwendigkeit, den gerichtlichen Ausbau einer Rechts­
ordnung politisch b~leiten und gegebenenfalls korrigieren zu können, insbesondere 
wenn er mit einer so unerwarteten Dynamik erfolgtY 
Auf den ersten Blick scheint das DSU diese Notwendigkeit durch Vorschriften wie 
Art. 3 Abs. l DSU zu minimieren. da es die Möglichkeiten der Rechtsprechung~­
organe zur RechLSfortbildung massiv zu beschneiden scheinr. In der Tat mag eine 
solche Vorschrift EnLScheidungen verhindern. die ,.revolulionäre~ Prinzipien ein­
führen. wie die direkte Anwendbarkeit des WTO-RechLS oder seinen Vorrang gegen­
über innerstaatlichem Recht. I) 
Eine solche Bestimmung kann jedoch nicht verhindern, daß durch die detailliert 
begründeten Berichte ein RechLSkorpus geschaffen und stetig ausgebaut wird. Viel­
mehr ist ei.ne solche Entwicklung unvermeidlich, wenn die Rechtsprechungsorgane 
das DSU beachten. Art. 11 DSU gebietet -eine objektive Beurteilung .. dcs Falles. Eine 
»objektive Beurteilung« verlangt die Darlegung der Emscheidungsgriinde.!< Jede 
EnLScheidungsbegriindung wird aber unweigerlich einen RechLSkorpus schaffen.!! 
Dcr Aufbau eines enLScheidungsgestütztt'n Rechtskorpus wird auch durch Art. J 

ver';((endich, un«r http://www ...... o.org/cnglishltr.<!Op_e/lol_eltbtS .llIm.WeitereBtstimmun~enz.B.in 

An. 20 Übereinkomm~n "ber die Llndwiruch,h; An. " Abs. 7 5I'S·Übereinkommt n; Ar<. 1 S Ab,. J 
TaT-Übereinkommen; Art'9 Übereinkommen über h~ndelsbe~osene Investition,m.1ßnahmen (TR1Ms); 
An . 7 Abs. t Übereinkommen "oc, Einfuhrlizen~vcrfa~r"n ; Art. ) t Vbereinkomme" über Sub\'enrion • ., 
und Ausgleichsm.ßMhmen; Art . 7' Ab,. 1 TRlPs-Übercinkommen. 

p Dtrui, sind auf der Hornepoge cl., wro H Berichte de. Bcrufung.grcmiums und 16 Pandbcrichtc 
abrufb,. (I. April ~oo,), die nicht ,elten mehrrre hundert Sei,en dichte und oft bttindruckend diskursive 
jurist ische AuslUhrungen .ufweisen . Die Bedeutung des Streitbeilegungsmechani$mus wird noch dLut · 
lieher, bedenkt m~n, daß unter Berüc~sicht;gung der vorgelogenen politischen Verfahren über 'JO 
Streitigkeiten beh.ndcl, worden sind, R. Abboll, wro dispute" .. he batd" in the tnde ..... 's, in: FS 
Ehlerm.nn (Fn. '4), dort .uch eine An .. lyse der S .. eicputtien. 

IJ Hierzu Ponel · Bericht., \'lfTIDS ,p/R, Uni/cd Stau, - SwionJ j OI-}'O o/the TradJ: Aa 0/ '974, Ziff. 7· 7' . 
Für einen früheren Versuch, direkte Anwendb"keit und Vorr.tng einzufiihren, vgJ. Panel·Berich, vom 

1'J. Juni '99'. OS 2J/R , Umud SIal<! - M,'a'J/YCS 4fuling alcoho{,c and m~l/ bMJcragcf, BISD J9 ('99'­
t99')' l06, '97· 

H A. Ros<, Theorie der RcchL<quellen, '9'9, 18J ff; M. Krielc, Theorie der Re.:htsge..,innung, 1. Aull. 1976 . 
• 67 (f. 

51 M. Shapiyo, Thc Europc~n Court of Jusricc. in: P. CroiglG. de Sure. (Hr<g.), The holu.;on of EU b"-'. 
t999. pI, HO. Ausfiihrlich). Tr"chtn1d11, The Dom.in o( wro Di ' pu.e R~s olution, H>', .. d ILJ 40 

(1999), JHIf. 

27J 
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274 Abs.2 DSU legitimiert, der das Ziel von "Sicherheit und Vorhersehbarkeit im multi­
lateralen Handelssystem« nennt. Hieraus ergibt sich, wie das Berufungsgremium 
ausgeführt hat, die Verpflichtung, vorausgegangene Berichte und Interpreutionen in 
die Betrachrung einzubeziehcn.!6 Auch wenn die Bericbte als solche keine bindende 
Kraft über die Streitentscheidung hmaus haben, schaffen sie berechtigte ErwartUngen 
und müssen deshalb bei künftigen Entscheidungen beriicksichtigl werdenY In einem 
System obligatorischer Rechtsprechung kann dieses Ziel nur durch eine konsistente 
RechtSprechungspraxis erreicht werden . Darüber hinaus steht mit drei ehemaligen 
Direktoren des GAlT bzw. der wro außer Frage, daß WTO-Mitgüeder das Streit­
beilegungsverfahren nutzen Das a means of !I.Hing out gaps in the WTO system; first, 
where ruJes and disciplines have not been pUl in place, or, second, are the subject of 
differences of interpretation« (SiC!»)1 
Der RechtSprechungsmechanismus ist damit cin rechLSerzeugendes Verfahren, und 
manche verstehen es gar als Lokomotive neo-liberaler Globalisierung.!9 Dies kann 
man bezweifeln} nicht aber. daß die WTO nicht nur einen materiellen Rechtskorpus 
errichtet, sondern zudem auch einen, der sich stetig und eigenständig fortentwickelt . 
Richterrecht ist aber angesichts der Unabhängigkeit der Richter unter dem demo­
kratischen Prinzip problematisch. In voll entwickelten Rechtssystemen ist die Eot­
wicklung von Richterrecht demokratisch abgesichert, weil der Gesetzgeber jederzeit 
in die Entwicklung eingreifen kann. Wie aufgezeigt, gibt es einen solchen Gesetzgeber 
für das WTO-Recht nicht.~o 

J. Funktionale Aquivalente? 

Es könnte funktionale Äquivalente zu einem zentralen Gesetzgeber geben, welche 
den zuvor beschriebenen Defiziten des WTO-RechtS begegnen. Zur genaueren 
Fassung der Beziehung zwischen dem politischen und dem rechtsprechenden Prozeß 
unter dem WTO-Recht seien diejenigen Verfahren untersucht, welche - obgleich 
nicht als legislative Verfahren ausdrücklich bezeichnet - es erlauben könnten, das 
WTO-Recht politisch zu steuern. Als funktionale Äquivalente kommen sowohl 
Entscheidungen der politischen WTO-Organc als auch die Einbeziehung von Re­
gelungen in Betracht, die außerhalb des WTO-Rechts gesetzt wurden. Darüber 
hinaus könnte die "Wissenschaft dabei helfen, den wrO-Rechtskorpus an die sich 
sozial und technologisch rasch verändernde Welt anzupassen. 

a. Rechlselzung durch WTO Organe 

Eine scheinbar naheliegende Antwort auf das Effektivitätsproblem lautet, den inter­
nationalen Organisationen eigenständige Rechtserzungsbefugnisse einzuräumen. 
Auch wenn das WTO-Übereinkommen fonnal kein Legislarivorgan institutionali­
siert, gibt es Bestimmungen, die eine gewisse Rechlsetzungskompetenz niederzule­
gen scheinen. So ermachLigt An. VI Abs. 4 GATS den Rat, Richtlinien für nationale 

16 Berichl des Berufung,gremiums vom 4. OklOber 1996, WT/ DS 8/ABIR, WTIDS 10/ ABIR, WTIDS 1,1 
A SIR, Japan - Taxe< on Alcoholic Beveragu, 1 S. 

17 Eb.nda (Fn. 16); '·gl. ~uc~ I Ess".." Grundsal2 und Norm, 4. Aun. '990. 
58 A. Dl/nkeUP. SUlhcrwnd/R. Rliggilrro, Staumen, on Ihe muhil .. ,nl ".ding system, 1. Februar !001, 

www.Wlo_org/engli,h/new,_c/newso'3/joint5t.l4~vo,janol_ •. hIm. 
59 Brt1nd u_,. (Fn·9), 1°5. 
bO Zur Fr~g<, ob die WTO ~I s Vcrlassungsordnung versundcn werden bnn und di .. zu ~nd eren Schlußlol· 

gerungen fUhren würde, , iehe un< .. n Kap. 111, 1. 
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Regelungen des Dienstleiscungsverkehrs zu entwickeln.61 An. X Abs.8 WTO be­
gründet eine Kompetenz zur selbständigen Regelung des Slreirbeilegungsverfahrens. 
Es gibt auch übergreifende Vorschriften, von denen Art. XXV Abs. I GATT die 
wichtigste ist. Sie könmen benutzt werden, um vage Beslimmungen zu konkretisieren 
oder um eine Auslegung zu korrigieren, die einer Bestimmung durch ein Screitbei­
legungsorgan beigemessen wurde. Es gibt auch Vorschriften, die dahingebend ver­
sunden werden können, daß sie politischen Organen erlauben, Einfluß auf die 
Anwendung einer Bestimmung im Einzelfall zu nehmen . 
J n welchem Umfang erlaubt das WTO-Recht eine Rechtseczung durch seine Insti­
tutionen? Die gegenwärtige Rechtssiruation kann 3m bescen vor dem Hintergrund 
der einschlägigen Diskussion umer dem GATT 1947 dargestelll werden. Bevor das 
WTO-Übereinkommen in Kraft trat, wurde vertreten, daß das GATT als Organisa­
tion unter Art. XXV Abs. I GATT eine weitreichende Kompetenz zur Gesetzgebung 
habe. Der wichtigste Vertreter dieser These war Frieder Roessler, der Leiter der 
Rechtsahteilung des GATT-SckreuriaLS.6l Sein J987 publizierter Vorschlag versteht 
das GATT als dynamische inrernationale Organisation, die den Problemen effektiver 
Rechcseu.ung durch eine eigene RechtSetzungskompetenz begegnet. Sein Beitrag 
kann als Versuch verstanden werden, die Handlungskompetenz bis an die Grenze 
des rechtlich Vertretbaren auszuweiten und eine dynamische Interpretation des 
GATT im Lichle seiner Ziele zu erlauben. Die Entwicklung der Europäischen Win­
schaftSgemeinschaft mag Roesslers Vorschlag als Modell gediem haben. 
Es finden sich nunmehr jedoch eine Reihe von Vorschriften im 1995 in Kraft 
gelretenen WTO-Übereinkommen und im DSU, die entgegen dem von Roessler 
emworfenen Bild nur so verstanden werden können, daß sie einem solchen Verständ­
nis und einer derartigen Entwicklung der instilutioneUen Praxis entgegenstehen. Die 
übergreifende Kompetenz des An. XXV Abs. [ GATTwird im WTO-Übereinkom~ 
men beschränkend konkrecisiert.'~) Die Möglichkeiten für eine autonome Rechl­
selzung sind nunmehr sorgfältig begrenzt. 
An, X Ahs,8 WTO sieht die Kompelenz für eine autonome Rechtsetzung nur im 
Hinblick auf das Streilbcilcgungsvertahren vor. Eine andere Form autonomer Recht­
setzung besteht nach An. IX Abs.2 WTO, der die authentische Interpretation6~ 
regelt. Wie die verschiedenen" Vereinbarungen zur Auslegung. von Vorschriften 
wie An. II Abs. , lil. (b) GATT, An. XVII GATT, die Vorschriften zum Zahlungs­
ausgleich, Art. XX[V GATT, An.XXV Abs. 5 GATT oder An. XXVTII GATT zei­
gen) ermöglicht die authentische Interpretation eine gewisse Rechtsetzung. Dennoch 
ist sogar diese Kompetenz in Vergleich zu dem, was unter An. XXV Abs. J GATT 
1947 möglich war, in mehrfacller Hinsicht eingeschränkt: Sie steht ausschJießlich der 
Ministerkonferenz und dem Allgemeinen Rat zu, eine Entscheidung erforden eine 
J~-Mehrhei( der Mitglieder, und die Entscheidung darf nicht zu einer Umgehung von 
An. X WTO führen (vgl. An. IX Abs. 2 WTO) Art. :> Ahs, 2 DSU). Hieran läßt sich 
deutlich die lntenrion der WTO-Micgliedcr erkennen, rechtsetzende Maßnahmen 
prinzipiell dem Verfahren zur Venragsänderung und -ergänzung zu unrerwerfc[l. 
Bei der Gründung der WTO haben es die vercragsschließenden Staaten implizit 
abgelehnt, das WTO~Rech! durch eine eigene Rechtsetzung zu dynamisieren. Diese 

61 Bd11h (fn.,6). '7}. ,gS. 
6, F. RO"Hln, Th. Comp.lenee of GATf, JWTL l I.liefl } ('987), 7). Ober .ine Ume"uchun~ de, gehen­

den Rechts hinaus hnn ,cin Beill';lg .1, Vorschl~g für eine mögliche weilere Enlwicklung des Welth.n. 
delsrcgimes verslanden waden. 

6) Jackron (Fn.17). 4). WlO-Vorschrilten gehen llnge>ndtnen VOf3chriften des GATI·vor. An. XVi Abs. } 
WTO. 

64 Siehe hierzu R. Bemhardt. lnterpretJorion in (nlorn1lion.1 L.w. ;11: der.; . (l-Irsg·l, EPIl7 (1,84 ). ) I S. JI5 · 
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Ablehnung ist begründet. Im Gegensatz zu An. XXV Abs. ! GATT besitZ[ Art. 30B 

EG (ex-An. 2.35 EGV) rechtliche Schutzmechanismen, die die Mirgliedstaaren und 
betroffenen Bürger vor einem Mißbrauch schützen. Darüber hinaus ist das inst..itu­
rionelle System der EU, das verfahrensrechtliche Sicherungen vorsieht, wesentlich 
komplexer als das des GATT: Erinnen sei an das allein der Kommission zustehende 
Vorschlagsrecht oder das Anhorungsrecht des Europäischen Parlaments. das ein 
(zugegebenennaßen schwaches) demokratisch-parlamentarisches Element in den 
Geserzgebungsprozeß einbringt. Außerdem sind die durch den EG-Vertrag verlie­
henen Kompetenzen an qualifizierte Mehrheiten oder sogar an Einstimmigkeit im 
Rat gebunden. während umer dem Regime des GATT für das übliche Verfahren der 
Rechtsetzung bereits die einfache Stimmenmehrheit ausreicht (Art. XXV Abs. 3. 4 

GATr). Ein anderer wichtiger Unterschied liegt in der Tarsache. daß EG-Maßnah­
men Gegenstand einer umfassenden richterlichen Überprüfung durch den EuGH 
sein können. Eine vergleichbare Instirution im Bereich des GATT oder der wro ist 
nicht vorhanden.6s 

b. Zur Rolle von Räten und Ausschüssen 

Das WTO-Übereinkommen und die meisten seiner multilateralen und plurilateralen 
Handelsabkommen setzen diverse Räte und Ausschüsse ein. Diese Räte und Aus­
schüsse stdlen den institutionellen Rahmen für intensive und kontinuierliche poli· 
tische Aktivitäten inner!lalb der wro bereit, wie der wrO-homepage entnommen 
werden kann. Organisatorisch gesehen sind die Rate und Ausschüsse Unterorgane 
der Ministerkonferenz. und des Allgemeinen Rates, Art. IV Abs. ) und Art. IV Abs. 7 
wrO. Sie setzen sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen. 
An diesem Punkt bedürfen zwei Fragen hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den 
politischen und den gerichtlichen Verfahren der Klärung: nämlich. ob im Kollisions­
fall ein Verfahren ausschließlich ist, und zweitens. wenn das nicht der Fall sein sollte, 
welches Verfahren im Kollisionsfall vorgeh!. Unter dem GATI '947 war das Ver­
hältnis zwischen gebilligten Ausschußberichten und anderen Entscheidungen durch 
die Verrr4gsparreien - angesichts des Umstands, daß deren Grundlage stets An. XXV 
Abs . I GATT war - durch den lex posterior-Grunds3tz bestimmt. Aufgrund dieses 
Prinzips behielt das politische Verfahren die Kontrolle über eine Entwicklung des 
GATT '947 durch richterliche Rechtsfonbildung. Im WTO·Übereinkommen findet 
sich keine ausdrückliche Regelung. Diese Frage tauchte in einem Verfahren der 
Vereinigten Staaten gegen Indien auf, in dem es um mengenmäßige Einfuhrbeschriin­
kungen aufgrund von Zahlungsbilanzschwierigkeiten ging. Eines der Verreidigungs­
argumenre J ndiens lautete, daß der Fall ausschließlich dem Ausschuß für Zahlungs­
bilanzbeschränkungen (BOP) zuzuordnen sei und deshalb die Streitentscheidung 
ausschließlich im politischen Ve.rfahren erfolgen müsse.66 

Im genannten Streitfall hatte der zuständige Ausschuß keine Entscheidung getroffen. 
Indiens Hauptargumenl, nur der BOP-Ausschuß oder der Allgemeine Rat habe die 
ausschJieß!iche Kompetenz festzustellen, ob eine Verletzung vorliege. war schwach 
und wurde vom Berufungsgremium übeneugend auf der Basis von Art. 1 DSU 
zurückgewiesen. Die inreressantcre Frage, wie aufgrund An. XVIIl Abschnitt B 

65 Das Berufung.gremium hat jedoch eine gewmc ,ndi'ck,~ Kontrolle cingduhrr, vgl. ß~rich! dc< Beru­
lung.<gremium. vom 9. September '997, WT/DS 171 AII/R, )997, EC - Regime Jor thc !mportation, Sa/c 
and Di.nriblllion 01 Ba""na.s, Zilf. 179-18&. Diese Form du Kontrolle eT~chcinl jedoch nicht aU5fcichend, 
sollte sich die Organisation m einem ""sächlichen Gcsc-n:gebcr entwickeln . 

66 Berichl des ßerulung,gremiums vom IJ.AugUSl '999, WT/DS90/AB/R, l"di4 - QI<~ntil4tive Rr<lru­
lions on Imports 0/ Agril1liJ.JmJ~ Textile dllrll"J",mal ProdlfCl,. 
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GATf zu entscheiden isr, wenn der zuständige Ausschuß die Rechtmäßigkeit der 
Maßnahme bereits festgestellt haben sollte, wurde nur am IUnde gestreih. Das Panel 
nimmt an, daß eine vom Allgemeinen Ral oder einem Ausschuß getroffene Entschei­
dung seine Entscheidung beeinflussen könne.67 Bei dieser Lesart bescünde ein Primat 
der politischen Instirutionen der WTO zur Streitschlichrung. Das Berufungsgremium 
läßt die Rechtslage für den Fall eines Widerspruchs zwischen den Streitbeilegungs­
organen und den polirischen Organen im Unklaren.6ß Dennoch scheint der Subtcxt 
darauf hinzuweisen, daß die rechtsprechenden Organe unabhängig bleiben wür­
den!9 Diese Interpretationslinie wird durch Art. IX Abs. 2 WTO gescützt: Da diese 
Regelung präzise Voraussetzungen für den Erlaß einer authentischen Interpretation 
aufstellt, bnn eine Entscheidung einer politischen Institution in einem anderen 
Verfahren nicht vergleichbare Auswirkungen hervorbringen. Alle diese Phänomene 
sind nur Aspekte des bei Abschluß der Uruguay-Runde gefeierten Sieges des 
»RechtS« über die »DipJomatie~ im internationalen Handelsrecht.7° So kann eiDe 
Rechtsprechungsentwicklung im Rahmen der Organisation selbst nur mittels einer 
authentischen Interpretation des Allgemeinen Rats korrigiert werden. 
Mit dieser Aufgabe kann aber die Funktion des eindrucksvoUen institutionellen 
Systems von Räten und Ausschüssen nIcht abschließend beschrieben sein. Zu Recht 
haben drei ehemalige Direktoren von GAIT und wro in einem eindrücklichen 
Appell die WTO-Mitglieder aufgerufen, die policischen Institutionen zu operativen 
Foren der Diskussion und Schlichtung von Streitigkeiten zur Entlastung der recht­
sprechenden Organe zu nutzen.7' Aber sie könnten weiter zu Foren werden, die 
politische Mechanismen entwickeln, mit denen den Herausforderungen der Globa­
lisierung der Wirtschaft sinnvoll begegnet werden kann. Aus der Praxis des Umgangs 
mit konkreten Problemen könnten hier experimentell Mechanismen heranreifen, die 
innovative Wege aufzeigen, um auf globaler Ebene Recht und Politik in eine Relation 
zu bringen, die den Prinzipien demokratischen Regierens genügen. 

C. »Outsourcing..- von Rechtsetzung 

Das Manko an funktionstüchtigen Rechtsetzungsmechanismen der WTO kann auch 
nicht durch die Inkorporation von Regeln anderer internarionaler Organisarionen 
ersetzt werden, wie der bekannte Hormonfall eindrücklich gezeigt hat.?' Die inter­
nationale Standardsetzung in ihrer derzeitigen Gestalt kann nur in sehr begrenztem 
Umfang das Fehlen einer Rechtsetzung innerhalb der wro ersetzen. Zu gewichtig 
sind die struktureUcn Unterschiede zWlschen den verschiedenen Organisationen, 
bedingt durch deren unterschiedliche Aufträge, Instrumente, Verfahren, Abstirn­
mungsvoraussetzungen und Mitgliedschaften. Die Nutzung solcher Standards im 
Binnenmarktrechtder EU kann angesichtS zahlreicher rechtlicher, verfahrensmäßigcr 

67 Vsl . WT/OS9<>/I\B/R (Fn.66), Ziff. 5.1 '4' 
68 [bend., Ziff. ,8, 1 s. 
69 Ebenso R. HQWJelP. M,,<)roid". furopes evolving regut.cory S1rarcgy for GMO', - rhe issuc of consi­

stency with wro l~w: Of Kin. an Brine, 7 (M~nu,kript - erscheint in Fordh.m Inrero.,ion.t Law 
Journal. LOOI). 

70 E.-U. P~I~T$TTU1nn. 111. Trans{orm.t;on 01 ,he World Trading System rhrough rhe 1990\ Agreement 
S ... blishing rhe World Trade Orgo.ni ... ,ion, EJ1L 6 ('995). 16., ,86, 208; skeptisch hInsichtlich der 
Voneile .iner Ve.,..."hrlichung Go/dmin/ MarlUl (Fn.34). 6}o H.; hinsichrlith d", Aufw=d, vgl. outh 
Weiler (po. ,8), 7 ff. 

7r So ausdrücklich D""JuIJSutlurlanJJRuggi.ero (Fn. 5&). 
7' Berich, dei Pand EC M~4J/("J Conccmmg Mut and M",.t Produm (Hormon,,), 18.Augu$' '997, WTI 

DS >6/RJUSA, EC: Berieh, des Appella,e BOOy. ,6 Ja.nu~ry r998. WT/DS 16/ AßfR, WT/oS 481 AB/R; 
ausruhrlich A. VOfI Bogd.tndy, La"" .nd Polidcs in the WIO. S,rategies ro Cope wirh • Ddicient 
Relation9hip. Mv: Phnck UNYB 5 ('001). 11} b. 
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und institutioneller Unterschiede kein Beispiel für die WTO sein . Internationale 

Standards sollten nicht als J nstrument zur Harmonisierullg der entsprechenden 
Bereiche des Recht~ der Mitglieder verstanden werden. Ihre eigentliche Rolle ist 

vielmehr die Entwicklung einer Grundlage, an der sich die nationalen Regelungen 

ausrichten kÖnnen.7 J 

Auch die Wissenschaft ist nicht in der Lage, diese Lücke eines funktionstüchtigcn 
Gesetzgebers zu füllen. Zwar sind die Naturgesetze universell, so daß wissenschaft­

liche Erkenntnisse im Sinne von Minimalvoraussetzungen zur Konkrctisierung vager 
normativer Bestimmungen dienen können.'4 Manche Bestimmungen der WTO kön­

nen gelesen werden, als ob die Wissenschaft nunmehr den drjnen normativen Pfciler 

des WTO-RechLS neben dem Prinzip der Meistbegünstigung und dem der Nicht­
diskriminierung stellt. Doch auch in dieser Hinsicht erweist der Hormon-Fall die 

engen Grenzen einer solchen »Einbeziehung .. . Die Eignung der Wissenschaft zur 
Problemlösung wird überschätzt, wenn sie »objektive Lösungen~ im Konflikt zwi­

schen Gesundheitsschutz und offenem Welthandel liefern soll und ihr damit die 

Funktion eines Gesetzgebers zugewiesen wird . Vorschriften des wrO-Systems, 

die wie Art. 1 . .2 und 5. I SPS auf wissenschaftliche Erkenntnisse Bezug nehmen, 

sind als Konkretisicrung des Prinzips der Nichtdiskriminierung zu verstehen, nicht 
als weitere selbsrändige Prinzipien des WTO-Rechts. Eine Diskriminierung kann 

angenommen werden, wenn eine nationale Maßnahme keinerlei wissenschaftlichen 

Nachweis d~für erbringen kann, daß die erwartete Gefahr oder das mögliche Risiko 
tatsächlich besteh[.7! Die Wissenschaft kann jedoch keine Antwort auf die Frage 

geben, wann ein Risiko nicht mehr ~kzeptabel ist. Sie kann den Gesetzgeber infor­

mieren, sie kann ihn aber weder ersetzen noch die politische Lücke in der WTO 

schließen. Damir ist schließlich festzuhalten, daß der iehlende Gesetzgeber i.nnerhalb 

der WTO niche durch eine Bezugnahme auf Standards oder wissenschaftliche Er­

kenntnisse ersetzt werden kann. 

4. Vergleichende Bemerkungen: die EU als Beispiel? 

Die anfängliche nIese dieses Artikels hat sich bestätigt: Die WTO stellt einen 
enormen Schritt in Richtung einer effektiven internationalen Verrechdichung dar. 

Diese Entwicklung wird nicht durch eine entsprechende Rechtsetzung begleitet, was 

eine Reihe ernster Probleme zur Folge hat. In einer vergleichenden Untersuchung 

wird die eigentümliche und problem:ltisehe Situation unter dem wrO-Recht deut­
licher. 

Die strukrurelle Schwäche aller drei Aspekte hoheitlicher Gewalt - Legislative, 

Exekutive und Judikative - sind der Regelfall des internationalen Rechts,?6 Obliga­

torische Rechtsprechung wie in der WTO bleibt eine Ausnahme in globalen Insu-

73 Hier<u im Einzelnen, Teil 111 ~. 
74 Vgl.}. 8ar",lo, Producl Srand.rd, toProteCl Ihe Lo,.l Environment., Cornell Intern'lionalLJ '7 (1994), 

7l5; K.-H. L4Jeltr, The Integulion ofSci.nti'ie .nd Technologie,\ Expertise ;nlo th, Pro(e« ofSundard­
Setting Aecorolng 10 Genn.n L.w, m: Joer~e';bd.urNos (1-Irsg.), Integwing Scientif" Expertisc imo 
Regulator;' Peeision-M.king, '997, 77· 

75 Dic-se R~gc1ungen sind gleichwohl von großer Bedeutung, weil an"lunehm"" ;SI, d.ß di, n~liom,"n 
G~Ct:L.gCbCT bisl.1.ng ihre Ent.!ichciJun~cn nur bdc..· ~t:ml i.L h l.U( der G runcJlagC' wiS$cn~chj.frlichcr Er­
kenntnisse gel (offen h.ben, IVie ,ieder Appell .. , Body nachdem SPS-Übereinkommen rur '>lI'pre<:hend. 
nationale M.ßn,hmen .Is erfordtrlich feSlgestlzl hat.; vgl. auch Berufung'gremium. \'(!T/DS IB/AB/R. 
Au,tralia - Me .. """ A/feaing lmporta/lon 0/ Salmo". plrl V.B.; B.",rungsgrcmium, Wf/DS 76/AB/R 
}dpan - Mea'lIres A/feCling AgYlmlmrtfl Product, . 

76 Vugleichende UOI,rsuchungen in N. Blokkl!TlH. Schtrmtr'j (/-log.), Prolif~r.tion of Inrem.tional 0", 
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tutionenT Die Anzahl der Streitigkeiten, die vor die Streitbeilegungsorgane der 
WTO gebracht werden, ist um den FaktOr ro größer als die Anzahl derer, die dem 
Internationalen Gerichtshof zugeleitet wcrden.7$ 
Venrecer einer dynamischen und couragierten Interpretltion des materiellen WTO­
Rechts werden jedoch auf die Rechtsprechung des Gerichrshofs der Europäischen 
Union hinweisen, und hier besonders auf die deraillierte Rechtsprechung zu den 
Grundfreiheicen des EG-Venrags (Art. 23, 28, 19 etc. EC). Diese Rechtspre<:hung, oft 
mit deregulierendem Effekt, ist von entscheidender Bedeurung für die europäische 
Integration und bleibe weiterhin ein Fundament des Gemeinsamen Marktes, der bis 
jctzt eindrucksvollste praktische Erfolg europäischer Integration. In d iesem Zusam­
menhang hat der Europäische Gerichtshof zu so sensiblen Bereichen wie nationale 
Standards der Nahrungsmittelsicherheit und des Umweltschutzes geurteilt. Es ist 
verlockend, illsoweit eine Vorbildfunktion für die WIO anzunehmen. Insbesondere 
mein Argument, daß gerichtliche Rechtsfonbildung korrespondierende politische 
Verfahren erfordere, scheim insofern widerlegt zu sein, als die EU-Mitgliedstaaten 
die Rechtsprechung zu den primärrechtlichen Freiheiten nur im Verfahren des Art. 48 
EU ändern können, das dem WTO-Änderungsverfahren ähnelt. 
Dermoch gibt es zahlreiche Gründe, warum der EuGH nicht als Vorbild genommen 
werden kann_ Einmal sind die Ziele der europäischen Venräge andere als die des 
wrO-Rechts: Während erstere eine Integration anstreben (An. 2 EU, An. 1 EG), ist 
diese Zielvorstellung im WTO-Recht nicht erwähnt. Darüber hinaus ist die Nähe 
zwischen den europaischen Völkern weit größer, als dies im globalen Rahmen der Fall 
ist, die gesellschaftliche, soziale, ökonomische und politische Integration ist in der 
Europäischen Union wesentlich weiter vorangeschrillen als dies im globalen Rahmen 
auch nur vorsrelIbar ist. Ein weiterer Unterschied - der in diesem Zusammenhang 
Bedeutendste - ist die entscheidende Rolle, die die einschlägige Re<:htsprechung des 
EuGH dem supranationalen politischen Verfahren gibt: Die Rechtsprechung insbe­
sondere zur Warenverkehrsfre.iheit gründet auf der Prämisse, d:lß im politischen 
Verfahren richterliche Entscheidungen korrigiert werden können, eine Möglichkeit, 
die der WTO fehlt. 
Der EuGH hat die Warenverkehrsfreiheit nicht dazu benutzt, wie ein Verfassungsge­
richt Richtung und Grenzen des supranationalen politischen Prozesses festzulegen. 
Die Warenverkehrsfrciheitlegt - anders als die gemeinschaftlichen Grundrechte, aber 
auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit7? - kein Grundrechr nieder.so Der Unterschied ist 
keineswegs nur terminologischer, sondern substant ieUer N arur. Von höchster Bedeu­
rung ist in diesem Zusammenhang der häufig übersehene Vorbehalt des EuGH, daß 
die Warenverkehrsfreiheit nur dann direkt anzuwenden ist, wenn keine sekundär­
rechdiche Regelung bestehe. 8, Inhalrlich bedeutet dies, daß das politische System der 
EU im normalen Rechtsetzungsprozcß den umstrittenen Sachverhalr anders regeln 

ganizarions. Leg.1 Ismes. 1001; GoIJ'lcin/K.zh/erlKcohanclSi4ughu·r (Fn . -14). l4 ('000). Nr. J, in,b.s. 
l8S . )89, J98 unter drn K .. egonen -oblig,,,ion. preci<lon, .nd ddeg>.tion • . 

77 R. jrnnillg" Thc Intemational Court 01 Justice :uter Fifty Ye,trS. AJIL &9 ('99j). 49l. 49S · 
78 Schä~ung auf Grundlage der J~hu '99S-20oo. 
79 EuGH J!.s. C·4J SI9). Bo,rn.n.$lg. 19?s.1491, . Rd n.1l9; Rs. C-416/9b, EI-Yassini, SIg. 1999' J 1>°9, Rdn. 

4S · 
80 M. P. Maduro. We. eh. Coun. 1998.76 fl., 78; f'. 01;'1)('. Free Movcment of Goods . 1996, §§4.o8 (f.; ~ . A. 

T. 0ppCn71ann. Europarecht, ,. Aun. '999. Rdn. 490. Mein Verst ändnis wird durch die Grundrechtech.n. 
gestüt?t. In der J. Erwägung wird unterschieden zwischen gern.imamen Wenen und Grundrechten 
einersei 15 und den Grundlrciheiten .nd~rcrseits . Au ch iSI d ie Warcnvcrkchrslrcihei. nicht in die Charta 
als Grundrech, aufgenommen. 

SI EuGH Rs. t 10/78, C",;,dc Dijon. Sl~. '979. 6,9. 66 •• Rdn. 8; Rs.C-jl/94.Sauu HollP"daiJC, Sig. 19.9s.1-
3199. ;617, Rdn . '9; R, . C.410/9). Mars. Sig. '99j. 1·'9'). '940, Rdn. 12; d ie,e Formel WIrd nicht 
durchgiingig v~rw2ndL, siehe z. B. Rs. C-4t2/9" J.u/nc, Sig. '991. 1.209. 116,. Rdn. ,8 ff. Ocr Grund liCß' 
darin, dnß di ese Herangchenswe1s. des EuG [-I .ls ge(."igt ~ngesehen ","erden kann . 
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280 kann, als er vom Gerichtshof auf der Grundlage der Grundfreiheit entschieden 
worden ist. Keine Entscheidung des EuGH, mit der die Rechtswidrigkeit einer 
bestimmten narionalen Vorschrift auf Grund ihres Verstoßes gegen die Warenver­
kehrsfreiheit festgestellt wurde, ist daher ,in Stein gemeißelt<, denn sie kann jederzeit 
durch eine spätere Verordnung oder Richtlinie abgeändert werden . Aus diesem 
Grund - und das ist der emscheidende Unterschied zu Grundrechtsentscheidungen 
sowohl des EuGH, des EGMR als auch nationaler Gerichte - entzieht eine Entschei­
dung, die auf der Grundlage der Warenverkehrsfreihejt ergeht, einen S;tcltverhalt 
nicht dem Zugriff des normalen politischen Prozesses. Die Abwägung der beteiligten 
Interessen bleibt dem politischen Prozeß überlassen. Eine einschlägige Entscheidung 
kann durch den Erlaß von SekundälTecht abgeiindert werden. 
Diese Ausrichrung der Rechtsprechung kann folgendermaßen intcrprctiert werden: 
Der EuGH erkennt deutlich die zahlreichen Nachteile einer Steuerung des politi­
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozesses durch richterliche Rechts­
fortbildung auf Verfassungsebene, in die - angesichts der Rigidität des Venragsände­
rungsverfahrens umer Art. 48 EU - nur noch mit größter Mühe politisch eingegriffen 
werden könnte.s, Dies erklärt auch, warum der EuGH die Warenverkehrsfreiheit 

gegenüber der Rechtsetzung der Unionsorgane mir weil größerer Zurückhaltung 
(nur als institutionelle Garantie) anwendet als gegenüber mirgliedstaadichen Rechrs­
akten: Lediglich offensichtliche Verstöße gegen die Grundsätze des Gemeinsamen 
Marktes, insbesondere Diskriminierungen, sind verbotcn. 8l Diese Differenzierung ist 
nicht, wie häufig behauptet wird, die Frucht der einseitigen Ausrichtung des EuGH, 
sondern - gerade vor dem Hintergrund der Überlegungen dieses Beitrags - eine 
verfassungsrechtlich und politisch überzeugende Strategie. 

5. Zwischenergebnis 

Die Rcchtsprechung internationaler Gerichte bcruht in der Regel auf spezifischen 
und begren2.ten Verpflichtungen mir geringem Einfluß auf die Rechtsetzungsauto­
nomie der Mitglieder, oder sie basien auf internationalen Menschenrechtsverpflich­
tungen, die eine besondere Stellung haben. f , Das WTO-Recht hingegen ist von 
enormer Relevanz bei der internen Ausgestaltung des WU'tschaftsrechrs im weitesten 
Sinne, das zudem als ein dynamisches, sich rasch veränderndes Gebiet enger legisla­
torischer Begleirung bedarf. Die WIO-Mitglieder haben gleichwohl aus guten Grun­
den keinen legislativen Mechanismus vorgesehen, denn es sind noch immer keine 
imernationalen Verfahren absehbar, die ausreichende demokratische Legitimität für 
eine aUlonomisierre Rechtsetzung auf globaler Ebene garanlie.ren könnten. il Zu­
gleich steht jedoch außer Frage, daß internationaler Handel unerl~ßlich ist zur Ver-

8L D~ der EuGHTeiletner Orgnnlution (EU) ist, der ein zur Verfassungsänclerung e.rm~c hliglcs Organ fchlt, 
man geh es dem EuG 1-1 - im Gegensau zu ..lIen .nderen Verf •• , ungsgerichten - ~n einem Widerpm auf 
Verfassungsebene. 

g) EuCH verb. R.. . ~o u. S I /n. R~mcl. Sig. '978, 92 7, Tz. )7; Rs.C-~7/90, tt4bWUmml Dc/Jw'u lri"" Sig. 
'99',1-)66" Rdn . 44; R.. . C-HO/97. Mamus. 51g. '999.1-1910, Rdn. 24 . 

84 Das imernatio/lalr R«ht der Menschenrechle schein, eine cigcn<t'ndige Entwicklung genommen zu 
haben, ,e,..lem die wei'ßehrndc I\usrichrung der Poli,ik "" den Ktmbcreichen der Menschenrechte ein 
eublierle.s Merkmal g.worden i.r, A. C= .. ~, I donui uman; ncl mondo cü/llempo,aneo. 4. Auf!. '999. 
1 H., gl 11.; C Tomme!,,.I, Das S,ralgeselZbuch der Verbre.:hen gegen den Frieden und d ie Sicherhei, de, 
Menschheil, EuCRZ, '998, I If.; JI. Zjmmerm~nll, Die Scbollung eine, ständigen Inlernatio nalen Straf­
gerichtsholes., ZaoR V. r 998, ~ 7 et se<[. 

8S Kr«jl'Wskj (Fn. ~9): >.Ilgem.incr D BodN1Sk)\ Th. Legilim.cy of In,elnotional Govem~ncc: A Coming 
Challenge {or Inlern~,ional Environmenla! bw?, AJIL 91 (1999), 196. 
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besserung des globalen Wohlstands, der von den armen Ländern dringend benötigt 2BI 

und von den meisten Bürgern der reicheren energisch gefordert wird . Multilaterale 

Regelungen, die den Marklzugang erleichtern und unberechligte Diskriminierung 

bekämpfen, sind die Voraussen.ung eines lebensfähigen Handelssystems; die Legiti-
mil:ü der WTO und ihres Srreitbeilegungsmechanismus steht danach außer Frage. 

[>cr ~wei(c Teil des Beitrags wird Strategien entwjckeln, die mit diesem Dilemma 

lll":!l·hell. (Der 2. Teil folgt im nächsten Heft.) 

Bertolt Brecht 
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